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Berufsständisches

 Mit klaren Worten hat 
sich die Zahnärzte-
kammer Niedersach-
sen an die »Alte Olden-
burger« Krankenversi-

cherung V.V.a.G. gewandt und von die-
ser unmissverständlich zukünftig ein 
datenschutzrechtlich einwandfreies 
Vorgehen gefordert.

In Abstimmung mit dem Nieder-
sächsischen Landesbeauftragten für 
Datenschutz setzt die Kammer sich da-
mit zur Wehr gegen Auskunftsbegeh-
ren der »Alten Oldenburger«!

In Schreiben wie diesem fordert die 
Versicherung (siehe unten links):

In der jüngs-
ten Zeit sind es 
die Patienten, die 
mit diesen Brie-
fen in der Hand in 
Ihren Praxen ste-
hen und um Aus-
kunft bitten (sol-
len), denn so um-
geht die »Alte Ol-
denburger« ganz 
einfach den Umstand der notwendi-
gen Erklärung des Patienten zur Ent-
bindung von der Schweigepfl icht. Es 
kommt aber auch vor, dass Sie als Zahn-
arzt direkt von der »Alten Oldenbur-

ger« angeschrieben und um Auskunfts-
erteilung und Herausgabe von Unter-
lagen gebeten werden. Dann kommt 
sie ins Spiel, die »Schweigepfl ichtsent-
bindungserklärung«...

Erklärung zur Entbindung 
von der Schweigepfl icht
Eine Erklärung zur Entbindung von der 
Schweigepfl icht muss immer einen er-
kennbaren Einzelbezug aufweisen, er-
kennen lassen, welche Daten aufgrund 
der Einwilligung übermittelt werden 
dürfen, sowie aufzeigen, für welchen 
Zweck die Daten übermittelt werden 
sollen (§ 4a Abs. 3 Bundesdatenschutz-
gesetz – BDSG). 

Die uns zahlreich in Kopie überlas-
senen Schweigepfl ichtsentbindungs-
erklärungen der »Alten Oldenburger« 
sehen Sie auf der nächsten Seite.

Diese Erklärungen werden den An-
sprüchen des Datenschutzgesetzes je-
doch nicht gerecht. Sie lassen gerade 
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nicht erkennen, welche Daten zu wel-
chem Zweck erhoben werden sollen. 
Ganz pauschal soll hier der Zahnarzt 
von seiner Schweigepfl icht entbunden 
werden, und ganz pauschal soll er auch 
eine Kopie der Patientenkarte ab dem 
Jahr 2002 aushändigen, ohne dass der 
Patient nachvollziehen könnte, welche 
Daten über seine Person betroffen 
sind.

Cave: Erteilen Sie niemals Auskünfte 
aufgrund einer solchen Erklärung! Sie 
können sich damit strafbar machen!

Die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen
Die »Alte Oldenburger« pocht auf ihre 
Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen. Da heißt es in § 9 Abs. 2, dass der 
Versicherungsnehmer auf Verlangen 
des Versicherers jede Auskunft zu er-
teilen habe, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles oder der Leistungs-
pfl icht des Versicherers und ihres Um-
fangs erforderlich ist. 

Wer genau liest, hat’s gemerkt: Hier 
ist ganz deutlich von Auskünften die 
Rede! Eine Auskunftserteilung ent-
spricht der Beantwortung von Fragen, 
impliziert aber keinesfalls die Überlas-
sung sämtlicher zahnärztlicher Doku-
mentationen, ggf. auch noch über vie-

le Jahre in der Vergan-
genheit. 

So brachte auch das 
O b e r l an d e s g e r i ch t 
Hamm (Beschluss vom 
4.9.1990, 20 W 35/90) 
ganz deutlich zum Aus-
druck, dass Kranken-
unterlagen des Arztes 
aus ihrer Natur heraus 
nicht zur Übereignung 
an den Versicherer be-
stimmt und geeignet 
sind. Weiter führt das 
Gericht aus, dass der 
Versicherungsnehmer 
nach dem Wortlaut der 
Versicherungsbedin-
gungen nur zur Ertei-
lung von Auskünften 
verpfl ichtet sei. Hier-
von umfasst werde 
noch nicht die Ver-

pfl ichtung des Versicherungsnehmers, 
seine Ärzte zu ermächtigen, direkt Aus-
künfte an den Versicherer zu erteilen. 
Durch die Auskünfte wird der Versiche-
rer vielfach bereits die notwendige Klä-
rung erreichen können. 

Daraus folgt, dass dem Auskunfts-
begehren eines Krankenversicherers 
dann Genüge getan ist, wenn der Zahn-
arzt auf Bitten des Patienten dem Ver-
sicherer Auskünfte erteilt – nach Vor-
liegen einer ordnungsgemäßen Erklä-
rung zur Entbindung von der Schwei-
gepfl icht.

Damit geht das pauschalierte Be-
gehren der »Alten Oldenburger« auf 
Überlassung sämtlicher Dokumenta-
tionen ab dem Jahr 2002 (teilweise 
1997[!]) weit über den Anspruch auf 
Auskunftserteilung hinaus.

Verweis auf § 12 Abs. 4 der 
Berufsordnung der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen
Und dann beruft sich die »Alte Olden-
burger« auch noch auf § 12 Abs. 4 der 
Berufsordnung der Zahnärztekammer 
Niedersachsen, wonach der Zahnarzt 
verpfl ichtet ist, dem Patienten auf des-
sen Verlangen in die ihn betreffenden 
zahnärztlichen Dokumentationen Ein-
sicht zu gewähren. Auf Verlangen sind 

dem Patienten Kopien der Unterlagen 
gegen Erstattung der Kosten heraus-
zugeben.

Diese Rechtsnorm ist zwar richtig zi-
tiert, aber hier nicht zutreffend. Zwar 
hat der Patient (und nicht der Versiche-
rer) das Recht, Einsicht in alles zu erlan-
gen, was über ihn aufbewahrt wird. 
Dies gründet sich in dem Persönlich-
keitsrecht des Patienten (Selbstbestim-
mungsrecht), über sein persönliches 
Befi nden stets Auskunft erhalten zu 
können. Das Verlangen eines Versiche-
rers hingegen, Einsicht in die Behand-
lungsunterlagen zu nehmen, um dem 
Versicherer diese Unterlagen zum Zwe-
cke der Überprüfung aus versiche-
rungsrechtlichen Gründen zu überlas-
sen, dient jedoch gerade nicht der Wah-
rung des Persönlichkeitsschutzes des 
Patienten, sondern lediglich rechtli-
chen und fi skalischen Interessen des 
Versicherers. 

Die »Alte Oldenburger« kann diese 
Rechtsgrundlage für ihre Zwecke also 
auch nicht anführen.

Und was ist mit bereits 
durchgeführten Behandlungen?
Im Übrigen – und darüber scheint die 
»Alte Oldenburger« sich auch nicht im 
Klaren zu sein – ist bei einer bereits 
durchgeführten Behandlung die Frage 
der Notwendigkeit der Leistungen be-
reits durch die Rechnungsstellung per 
se beantwortet!

Der Zahnarzt darf ohne besondere 
Kennzeichnung auf der Liquidation 
nämlich nur Vergütungen für medizi-
nisch notwendige Leistungen berech-
nen. Wenn in einer Liquidation also 
keine nicht notwendige Verlangen-
sleistungen ausgewiesen sind, muss 
der Versicherer primär davon ausge-
hen, dass auch nur notwendige Leis-
tungen berechnet worden sind. Hegt er 
daran Zweifel, kann er nähere Informa-
tionen vom Zahnarzt nur unter einer 
ausführlichen Begründung im Einzel-
fall verlangen.

Ein klares NEIN zum Prozedere 
der »Alten Oldenburger«
Das Vorgehen der »Alten Oldenburger« 
halten wir nicht nur für äußerst be-
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nicht erkennen, welche Daten zu wel- pfl ichtung des Versicherungsnehmers, 
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denklich, sondern es stellt nach unserer 
Auffassung ein rechtlich unzulässiges 
Vorgehen dar, das keinesfalls durch die 
Bestimmungen des Datenschutzgeset-
zes gedeckt wird. Wir können und wer-
den es daher auch nicht hinnehmen, 
dass die »Alte Oldenburger« bei unse-
ren Mitgliedern um Auskünfte bittet, 
deren Erteilung weder erforderlich 
noch statthaft ist. 

Gemeinsam mit dem Niedersächsi-
schen Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz haben wir daher bereits ent-
sprechende Initiativen ergriffen und 
uns vehement gegen ein solches Geba-
ren zur Wehr gesetzt.

Bis Redaktionsschluss lagen zwar 
noch keine entsprechenden Ergebnisse 
vor, aber Sie dürfen sicher sein, dass wir 
Sie auch an dieser Stelle über den Fort-
gang der Angelegenheit auf dem Lau-
fenden halten werden. 

Und zu guter Letzt:
Gern schreibt die »Alte Oldenburger« 
auch, dass sie die Erteilung von Aus-
künften nach Ziff. 75 der Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ) honoriert. Darauf 
müssen Sie sich nicht einlassen, denn 
für solche Abrechnungsmodalitäten 
gibt es keine Rechtsgrundlage.

Lediglich heilkundliche Leistungen 
können sowohl nach der GOÄ als auch 
nach der Gebührenordnung für Zahn-
ärzte (GOZ) abgerechnet werden. Denn 

dem Zahnarzt obliegt die Ausübung 
der Zahnheilkunde gem. § 1 Abs. 3 des 
Zahnheilkundegesetzes, die »berufs-
mäßige auf zahnärztlich-wissenschaft-
liche Erkenntnis gegründete Feststel-
lung und Behandlung von Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten...«.Daraus re-
sultierend darf der Zahnarzt Vergü-
tungen nach der GOÄ/GOZ nur für Leis-
tungen berechnen, die nach den Regeln 
der zahnärztlichen Kunst für eine zahn-
medizinisch notwendige zahnärztliche 
Versorgung erforderlich sind...« (§ 1 Abs. 
2 GOZ). 

Die Erteilung von Auskünften stellt 
jedoch keine derartige Leistung des 
Zahnarztes dar. 

Somit können diese Art Tätigkeiten 
auch nicht nach der GOÄ oder der GOZ 
abgerechnet werden.

Vielmehr kommt in einem solchen 
Fall ein eigenständiger Dienstvertrag 
zwischen dem Zahnarzt und dem Ver-
sicherer zustande. Aus diesem Ver-
tragsverhältnis heraus ist der Zahnarzt 
zur Erteilung von Auskünften ver-
pflichtet, und es obliegt dem Versiche-
rer, diese Leistung des Zahnarztes zu 
bezahlen. Eine entsprechende Vergü-
tung hat auf der Grundlage des § 612 
Abs. 1 i.V.m. § 670 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) zu erfolgen.

Fazit:
● Die »Alte Oldenburger« darf Sie zu-

nächst einmal um Auskünfte bitten. 
Das heißt, sie darf Fragen stellen, 
die im Zusammenhang mit der Leis-
tungspflicht stehen. Mehr nicht! 
Erst dann, wenn diese nachweislich 
nicht genügen, kann die Versiche-
rung weitere Details einfordern.

● Bevor Sie Auskünfte jedweder Art 
an den Krankenversicherer schicken, 
vergewissern Sie sich, ob Sie eine ak-
tuelle und ordnungsgemäße Erklä-
rung zur Entbindung von der 
Schweigepflicht des Patienten vor-
liegen haben! Fehlt diese ganz oder 
ist sie in Teilen unwirksam, halten 
Sie sich mit der Auskunftserteilung 
zurück!  

● Vergütungen für Auskunftsertei-
lungen haben weder nach der GOÄ 
noch nach der GOZ zu erfolgen; viel-
mehr kommt ein eigenständiger 
Dienstvertrag nach dem BGB zu-
stande, nach dem die entsprechen-
de Vergütung zu erfolgen hat.

Im Zweifelsfall fragen Sie bei Ihrer 
Kammer nach. Frau Nagel, Tel. (05 11) 
8 33 91-110, hilft Ihnen gern weiter. ●

 Der Gesetzgeber plant er-
neut, Ärzte und andere 
Freie Berufe mit Maßnah-
men wie der Speicherung 
von Telefonkontakten zwi-

schen Ärzten und Patienten zu über-
wachen. Gegen diesen Lauschangriff 
protestierte der Bundesverband der 
Freien Berufe in Berlin. Er kritisiert vor 
allem, dass der Gesetzgeber einen Un-
terschied machen soll zwischen Abge-
ordneten, Strafverteidigern und Pries-
tern einerseits – bei ihnen dürfen Tele-
fon- und Computerkontakte nicht er-

mittelt und gespeichert werden – und 
anderen Freien Berufen: dazu zählen, 
Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, 
Rechtsanwälte, Steuerberater und 
Journalisten. Dazu Professor Dr. Chris-
toph Fuchs, der Hauptgeschäftsführer 
der Bundesärztekammer:  »Jeder Pati-
ent muss seinem Arzt rückhaltlos of-
fenbaren können, was seine Beschwer-
den sind. Der Patient muss darauf ver-
trauen können, dass das, was er dem 
Arzt mitteilt, geheim bleibt. Sonst wird 
das Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patient zerstört.« Insofern, so 

der Präsident des Bundesverbandes 
der Freien Berufe Dr. Ulrich Oesing-
mann, gehe es hier nicht um Privile-
gien der Freien Berufe, sondern um 
den Schutz jedes einzelnen Bürgers vor 
der Staatsmacht. In der Vergangenheit 
hatte das Bundesverfassungsgericht 
mehrfach Verfassungsverstöße bei der 
Kriminalprävention festgestellt und 
konkrete Rechtsgrundlagen ange-
mahnt. (Ärzte Zeitung online)
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